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1 Ausgangssituation 

1.1 Vorhaben 

Das Landratsamt Landshut plant gemäß /51/ den Neubau einer Zweifachsporthalle in 
der Gobener Straße in Vilsbiburg auf den Fl.Nrn. 1893/10 (TF) und 1893/21 (TF) der Gemar-
kung Vilsbiburg. In der Halle soll insbesondere der Sportunterricht der Klassen des Maximili-
an-von-Montgelas-Gymnasiums sowie der Staatlichen Realschule Vilsbiburg abgehalten 
werden. Zudem wird die Halle für schulische Veranstaltungen mit bis zu 500 Gästen (z.B. 
Elternabende, Konzerte, Theateraufführungen) ausgelegt, wozu eine feste Bühne einge-
baut wird. Schließlich steht die Halle für eine Nutzung durch die örtlichen Sportvereine zur 
Verfügung. Der bestehende Parkplatz an der Gobener Straße im Süden der Turnhalle, 
dessen Nutzung aktuell nur Besuchern und Beschäftigten der Bibliothek, des Gymnasiums 
und der Realschule gestattet ist, wird umgebaut bzw. erweitert. Von den vorhandenen 
31 Stellplätzen werden im Rahmen des geplanten Neubaus der Sporthalle 17 Stellplätze 
rückgebaut. Elf davon werden wiederhergestellt und 27 Stellplätze werden neu ange-
legt, sodass der Parkplatz künftig 52 Stellplätze haben wird (vgl. Abbildung 1). 
 

 

Abbildung 1: Lageplan mit Eintragung der geplanten Zweifachsporthalle /51/ 
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1.2 Ortslage und Nachbarschaft 

Der Standort der Planung befindet sich an der Gobener Straße in Vilsbiburg. Das westlich 
angrenzende Grundstück wird landwirtschaftlich genutzt. Im Anschluss folgt Wohnbe-
bauung an der Habichtstraße (Einzelwohnhäuser mit zwei Vollgeschossen). Südlich der 
Gobener Straße befinden sich weitere Wohnnutzungen (teilweise Geschosswohnungs-
bauten mit fünf Vollgeschossen) sowie die Außensportanlagen der Staatlichen Realschu-
le Vilsbiburg (u.a. Fußballfeld, Laufbahn). Im Osten schließt sich das Gelände des Maximili-
an-von-Montgelas-Gymnasiums an. In den der Sporthalle nächstgelegenen Gebäuden 
sind die Bibliothek und die Mensa untergebracht. Die Flächen im Norden werden eben-
falls landwirtschaftlich genutzt. Die im Luftbild in Abbildung 2 dargestellte Containeranla-
ge im Norden der Planung wurde mittlerweile wieder abgebaut. 
 

 

Abbildung 2: Luftbild mit Eintragung des Standortes der Planung 
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1.3 Bauplanungsrechtliche Situation 

Bis auf die Wohnnutzungen an der Habichtstraße liegt der gesamte Untersuchungsbe-
reich im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Goben" der Stadt Vilsbiburg /47/ bzw. der 
zugehörigen Deckblätter, welche sowohl den Standort der Planung als auch das Areal 
des Maximilian-von-Montgelas-Gymnasiums und der Staatlichen Realschule Vilsbiburg 
als Fläche für den Gemeinbedarf festlegen. Die relevanten Wohnnutzungen südlich der 
Gobener Straße sind mit Ausnahme der Grundstücke Fl.Nrn. 673/24, 673/25, 673/34 und 
1893/4 der Gemarkung Vilsbiburg, für welche das Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan 
"Goben" /48/ gilt, als reines Wohngebiet nach § 3 BauNVO /44/ ausgewiesen. Das Deck-
blatt Nr. 2 legt die Art der baulichen Nutzung für die zuvor genannten Grundstücke laut 
/64/ abweichend zum Urplan als allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO fest. Für die 
Wohnbebauung an der Habichtstraße ist der Bebauungsplan "Gobener Feld" der Stadt 
Vilsbiburg /49/ rechtsverbindlich, der ebenfalls ein allgemeines Wohngebiet festsetzt (vgl. 
Abbildung 3 bis Abbildung 5). 
 

 

Abbildung 3: Planzeichnung zum Bebauungsplan "Goben" der Stadt Vilsbiburg /47/ 
  



 

Projekt: VIB-4674-02 / 4674-02_E01.docx vom 19.02.2020 Seite 6 von 37 

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik 

 

Abbildung 4: Planzeichnung zum Deckblatt Nr. 2 zum BBP "Goben" der Stadt Vilsbiburg /48/ 

 

 

Abbildung 5: Planzeichnung zum Bebauungsplan "Gobener Feld" der Stadt Vilsbiburg /49/ 
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Abbildung 6 zeigt abschließend einen Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt 
Vilsbiburg /50/. Darin ist das mittlerweile vollständig bebaute Wohngebiet "Gobener Feld" 
im Westen der Planung noch nicht dargestellt. Die Geschosswohnungsbauten südlich der 
Gobener Straße sind abweichend zur Festsetzung im Bebauungsplan "Goben" nicht als 
reines, sondern als allgemeines Wohngebiet (WA) eingetragen: 
 

 

Abbildung 6: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Vilsbiburg /50/ 
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2 Nutzungscharakteristik der Sporthalle 

Als Basis für die Begutachtung dienen neben der Genehmigungsplanung /51, 52/ insbe-
sondere die Angaben des Auftraggebers zur Nutzungscharakteristik der Sporthalle /56, 
61/, die Unterlagen und Informationen zu den stationären Anlagen /53, 54, 57, 58, 59, 63/ 
sowie die Stellplatzermittlung /55/: 
 

 Allgemeine Angaben 

o Betriebstyp: Zweifachsporthalle mit fester Bühne 

o Art der Nutzung: 

 Primär wird in der Halle der Sportunterricht der Klassen des Maximilian-von-Mont-
gelas-Gymnasiums und der Staatlichen Realschule Vilsbiburg abgehalten. 

 Daneben werden bei Bedarf schulische Veranstaltungen (z.B. Elternabende, Kon-
zerte, Theater) mit bis zu 500 Gästen bzw. Besuchern durchgeführt. 

 Die Turnhalle steht grundsätzlich auch den örtlichen Sportvereinen zur Verfügung, 
wobei sich die Nutzung auf einen reinen Trainingsbetrieb beschränken wird. 

o Betriebszeiten: 

 Sportunterricht: Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:30 Uhr, wobei die Halle primär in 
den Wintermonaten genutzt wird. In den Sommermonaten werden weiterhin die 
bestehenden Außensportanlagen genutzt (z.B. Fußballfeld, Laufbahn). 

 Schulische Veranstaltungen: Nach Beendigung des Unterrichts, Ende der Veran-
staltungen zumeist vor 22:00 Uhr, in Ausnahmen dauert die Nutzung länger. 

 Sportvereine: Derzeit steht noch nicht fest, welche Vereine an welchen Tagen die 
Halle wie lange zu Trainingszwecken belegen werden. Es ist davon auszugehen, 
dass der Nutzungsumfang demjenigen der bestehenden Turnhallen des Gymnasi-
ums und der Realschule entsprechen wird. 

 
 

 Sportbetrieb bzw. Vereinssport 

o Bislang trainieren die Vereine in der bestehenden Turnhalle des Gymnasiums werk-
tags von 18:00 � 21:00 Uhr. Es finden keine Punktspiele oder Turniere statt. 

o In der Turnhalle der Realschule findet Trainingsbetrieb ebenfalls nur werktags statt, 
die Nutzung ist spätestens um 22:30 Uhr beendet. Spielbetrieb erfolgt ca. fünfmal im 
Jahr samstags oder sonntags im Zeitraum von 12:00 � 20:00 Uhr (Spiele der "Roten 
Raben Vilsbiburg"). 

 
 

 Art und Dauer besonderer Veranstaltungen 

o Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium 

 Konzerte: 3 � 4-mal im Jahr, Frühjahrskonzert mit bis zu 300 Gästen, Sommer-/Win-
terkonzert mit bis zu 500 Gästen 
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 Theateraufführungen: ca. 2-mal im Jahr, Anzahl der Besucher abhängig von der 
Aufführung, teilweise bis zu 500 Gäste 

 Elternabende: ca. 3-mal im Jahr, ca. 200 Besucher 

 Abiturientenentlassung: 1-mal im Jahr, ca. 350 Gäste 

 Abistreich: 1-mal im Jahr, ca. 500 Personen 

 Schülerversammlungen: 2 � 3-mal im Jahr, Anzahl der Schüler abhängig von der 
Art der Versammlung (z.B. Ehrung der besten Schüler am Ende des Schuljahres) 

 Konzerte und Theateraufführungen dauern oftmals länger als 22:00 Uhr, alle ande-
ren Veranstaltungen sind vor 22:00 Uhr beendet. 

 Bei Konzerten parken die Besucher auf den Lehrerparkplätzen des Gymnasiums 
und der Realschule, auf dem Parkplatz an der Gobener Straße und auf dem na-
hegelegenen Parkplatz des Discounters "Lidl" an der Frontenhausener Straße. 

 Bei den Konzerten werden im Regelfall Stücke der Musikgruppen des Gymnasiums 
gespielt. Dabei wird teilweise auch elektroakustische Verstärkung eingesetzt. 

 
o Staatliche Realschule Vilsbiburg 

 Art und Anzahl besonderer Veranstaltungen wird sich im gleichen Rahmen bewe-
gen, wie oben für das Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium angegeben. 

 
 

 Stationäre Anlagen 

o Lüftungsgerät (Bühne und Nebenräume) 

 Zu- und Abluftgerät, ausgelegt für eine Luftmenge von 4.135 m³/h 

 Be- und Entlüftung der Umkleiden, Duschen, WC-Räume, des Konditionsraums so-
wie der Bühne, der Requisite und der Nebenräume 

 Aufstellung im Technikgeschoss über den Umkleiden 

 Die Frischluftansaugung erfolgt gemeinsam mit der Frischluft für das Lüftungsgerät 
der Halle über eine Öffnung in der Westfassade, die mit einem Wetterschutzgitter 
versehen wird. Der Schallleistungspegel beträgt Lw = 42 dB(A). 

 Die Fortluft wird gemeinsam mit der Fortluft des Lüftungsgeräts der Halle über eine 
Lamellenhaube über Dach geführt, deren Schallleistung Lw = 75 dB(A) beträgt. 

o Lüftungsgerät (Halle) 

 Zu- und Abluftgerät, ausgelegt für eine Luftmenge von 10.000 m³/h 

 Be- und Entlüftung des Hallenraums 

 Aufstellung im Technikgeschoss über den Umkleiden 

 Die Frischluftansaugung erfolgt gemeinsam mit der Frischluft für das Lüftungsgerät 
der Bühne und der Nebenräume über eine Öffnung in der Westfassade, die mit 
einem Wetterschutzgitter versehen wird. Der Schallleistungspegel des 1,6 m brei-
ten und ca. 1,5 m hohen Gitters beträgt laut Herstellerangaben Lw = 42 dB(A). 
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 Die Fortluft wird gemeinsam mit der Fortluft des Lüftungsgeräts der Bühne und der 
Nebenräume über eine Lamellenhaube über Dach geführt, deren Schallleistungs-
pegel Lw = 75 dB(A) beträgt. 

o Heizung bzw. Wärmeerzeugung 

 Wärmepumpenanlage bestehend aus 2 Luft-Wasser-Pumpen sowie einem Gas-
Spitzenlastkessel mit einer Heizleistung von 26 � 150 kW, die im Heizraum im Tech-
nikgeschoss aufgestellt wird 

 Die Frischluftansaugung erfolgt über zwei Öffnungen in der Ostfassade des Heiz-
raums, die mit einem Wetterschutzgitter versehen werden. 

 Die Fortluft wird über zwei Hauben über Dach geführt, deren Schallleistungspegel 
jeweils Lw = 62 dB(A) beträgt. 

 Die Kesselanlage wird raumluftunabhängig betrieben. Die Verbrennungsluft wird 
über ein Wetterschutzgitter in der Ostfassade angesaugt und über ein Lüftungs-
rohr dem Kessel zugeführt. Die Ableitung der Abluft erfolgt über einen Kamin, des-
sen Schallleistungspegel an der Mündungsöffnung Lw = 67 dB(A) beträgt. 

 
 

 Parkplatz 

o derzeit 31vorhandene Stellplätze, nach der Erweiterung 52 Stellplätze 

o Der Parkplatz wird weiterhin auch von Besuchern bzw. Beschäftigten der Bibliothek, 
des Gymnasiums und der Realschule genutzt werden. 

 

 

Abbildung 7: Auszug aus dem Freiflächengestaltungsplan /52/  
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3 Aufgabenstellung 

Ziel des Gutachtens ist es somit, die durch den Gesamtbetrieb aller bestehenden und 
geplanten Sportanlagen an den maßgeblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft 
verursachte anlagenbezogene Lärmbelastung prognostisch zu ermitteln. 
 
Über einen Vergleich der Beurteilungspegel mit den einzuhaltenden Immissionsrichtwer-
ten der Zweiten Verordnung zur Änderung der 18. BImSchV /43/ soll die Verträglichkeit 
des Sportbetriebs mit dem Anspruch der Nachbarschaft auf Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Geräusche überprüft werden. 
 
Hierfür gegebenenfalls notwendige bauliche, technische, planerische und/oder organi-
satorische Schallschutzmaßnahmen werden in Abstimmung mit dem Auftraggeber ent-
wickelt und vorgestellt. 
 
 
 

4 Anforderungen an den Schallschutz 

4.1 Beurteilungsrichtlinie 

Für die Errichtung und den Betrieb von Sportanlagen ist die 18. BImSchV (Sportanlagen-
lärmschutzverordnung) rechtsverbindlich. Daher wird in der vorliegenden Untersuchung 
auf die dort fixierten Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen abgestellt. 
 
 
 

4.2 Beurteilungszeiten der 18. BImSchV 

Die 18. BImSchV benennt die folgenden Beurteilungszeiträume: 
 

Beurteilungszeiträume der 18. BImSchV 

An Werktagen Uhrzeit 

Tagsüber außerhalb der Ruhezeiten   8 - 20 

Tagsüber innerhalb der Ruhezeiten  6 - 8 20 - 22 

Nachts in der ungünstigsten vollen Stunde   22 - 6 

An Sonn- und Feiertagen Uhrzeit 

Tagsüber außerhalb der Ruhezeiten  9 � 13 15 - 20 

Tagsüber innerhalb der Ruhezeiten 7 � 9 13 � 15 20 - 22 

Nachts in der ungünstigsten vollen Stunde   22 - 7 

 

Beurteilungszeiten der 18. BImSchV 

Tagsüber an Werktagen außerhalb der Ruhezeiten 12 h 

Tagsüber an Sonntagen außerhalb der Ruhezeiten 9 h 

Tagsüber jeweils innerhalb der Ruhezeitenblöcke 2 h 

Nachts in der ungünstigsten vollen Stunde 1 h 
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4.3 Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV 

Kennzeichnende Größe für die Bewertung des Störgrades von Geräuscheinwirkungen 
bzw. des Vorliegens schädlicher Umwelteinwirkungen durch Geräusche sind entspre-
chend Nr. A.1.3.1 der 18. BImSchV die Beurteilungspegel Lr, die getrennt für die in § 2 Abs. 
5 der 18. BImSchV aufgeführten Beurteilungszeiten zu ermitteln sind. Sie werden gebildet 
aus den für die jeweils betrachtete Beurteilungszeit festgestellten Mittelungspegeln LAeq 
und eventuell erforderlichen Zuschlägen KI für Impulshaltigkeit und/oder auffällige Pegel-
änderungen sowie KT für Ton- und Informationshaltigkeit. 
 
Für die Beurteilung einzelner kurzzeitiger Geräuschspitzen wird der Maximalpegel LAFmax 
herangezogen. 
 
Nach Maßgabe des § 2 der 18. BImSchV sind Sportanlagen so zu errichten und zu betrei-
ben, dass ihre anlagenbezogenen Geräusche unter Berücksichtigung der Summenwir-
kung keine Beurteilungspegel bewirken, welche im Freien an den maßgeblichen Immissi-
onsorten in der Nachbarschaft die dort je nach Schutzbedürftigkeit geltenden Immissi-
onsrichtwerte überschreiten. 
 
Die Immissionsrichtwerte gelten auch dann als verletzt, wenn einzelne kurzzeitige Pegel-
maxima die Immissionsrichtwerte tagsüber um mehr als 30 dB(A) oder nachts um mehr 
als 20 dB(A) übertreffen (Spitzenpegelkriterium). 
 

Schallschutzanforderungen der 2. Verordnung zur Änderung der 18. BImSchV /43/ [dB(A)] 

Immissionsrichtwerte [dB(A)] WR WA 

Tagsüber außerhalb der Ruhezeiten 50 55 

Tagsüber innerhalb der Ruhezeiten 45/50 50/55* 

Nachts in der ungünstigsten vollen Stunde 35 40 

Zulässige Spitzenpegel [dB(A)] WR WA 

Tagsüber außerhalb der Ruhezeiten 80 85 

Tagsüber innerhalb der Ruhezeiten 75/80 80/85* 

Nachtzeit 55 60 

 
*: ....................... Der höhere Immissionsrichtwert bzw. Spitzenpegel gilt für die abendliche Ruhezeit 

an Werktagen von 20:00 bis 22:00 Uhr sowie die Mittagsruhezeit an Sonn- und Feier-
tagen von 13:00 bis 15:00 Uhr. 

 

 
 

4.4 Sonderregelungen der 18. BImSchV 

Finden Veranstaltungen statt, die "über den bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage 
hinausgehen" und Überschreitungen der geltenden Immissionsrichtwerte hervorrufen und 
treten diese in der Summe mit allen anderen Veranstaltungen, die nach der 18. BImSchV 
zu beurteilen sind, an höchstens 18 Kalendertagen eines Jahres auf, so besteht die Mög-
lichkeit einer diesbezüglichen Behandlung als "seltenes Ereignis" im Sinne von Nr. 1.5 des 
Anhangs zur 18. BImSchV. Damit verbunden ist die Möglichkeit einer Anhebung der einzu-
haltenden Immissionsrichtwerte auf die folgenden Pegel für seltene Ereignisse gemäß § 5 
Abs. 5 der 18. BImSchV: 
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Schallschutzanforderungen der 18. BImSchV für seltene Ereignisse 

Immissionsrichtwerte [dB(A)]  

Tagsüber außerhalb der Ruhezeiten 70 

Tagsüber innerhalb der Ruhezeiten 65 

Nachts in der ungünstigsten vollen Stunde 55 

 
Einzelne kurzzeitige Pegelmaxima dürfen dabei die oben genannten Immissionsrichtwer-
te tags um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 
 
 
 

4.5 Maßgebliche Immissionsorte und deren Schutzbedürftigkeit 

Maßgebliche Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.2 der 18. BImSchV liegen entweder: 
 
o "bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb, etwa vor der Mitte des geöffneten, vom Geräusch 

am stärksten betroffenen Fensters eines zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimm-

ten Raumes einer Wohnung..." 

 
oder 
 
o "bei unbebauten Flächen, die aber mit zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäu-

den bebaut werden dürfen, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach 

dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit zu schützenden Räumen erstellt werden dürfen." 

 
Als schutzbedürftig benennt die DIN 4109 /8/ vor allem Aufenthaltsräume wie Wohnräu-
me einschließlich Wohndielen, Schlafräume, Unterrichtsräume und Büroräume. Als nicht 
schutzbedürftig werden üblicherweise Küchen, Bäder, Abstellräume und Treppenhäuser 
angesehen, weil diese Räume nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen vorge-
sehen sind. 
 
Im vorliegenden Fall sind die folgenden schutzbedürftigen Nutzungen als maßgebliche 
Immissionsorte (IO) zu betrachten (vgl. Abbildung 8 bis Abbildung 12): 
 
IO 1: ....................... Wohn- und Geschäftshaus "Gobener Straße 11", Fl.Nr. 673/25, Gemar-

kung Vilsbiburg, hI ~ 5,0 m1 
IO 2: ....................... Wohn- und Geschäftshaus "Gobener Straße 13", Fl.Nr. 1893/4, Gemar-

kung Vilsbiburg, hI ~ 5,0 m 
IO 3: ....................... Geschosswohnungsbau "Gobener Straße 15", Fl.Nr. 673/28, Gemar-

kung Vilsbiburg, hI ~ 10,8 m 
IO 4: ....................... Wohnhaus "Habichtstraße 2", Fl.Nr. 1893, Gem. Vilsbiburg, hI ~ 4,7 m 
 
Die Zuordnung der Immissionsorte zu Gebieten nach § 2 Abs. 2 der 18. BImSchV und da-
mit auch ihres Anspruchs auf Schutz vor unzulässigen Lärmimmissionen wird - wie in § 2 
Abs. 6 der 18. BImSchV gefordert - entsprechend den Festsetzungen in den jeweils gelten-
den Bebauungsplänen der Stadt Vilsbiburg vorgenommen. 
 
  

                                                      

1 Die Höhe der Immissionsorte (hI) wird aus den Erkenntnissen der Ortseinsicht /62/ konservativ abgeschätzt. 
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Abbildung 8: Lageplan mit Darstellung der maßgeblichen Immissionsorte (IO) 

 
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die bauplanungsrechtliche Situation 
sowie die Einstufung der Schutzbedürftigkeit der Immissionsorte: 
 

Übersicht über die Einstufung der Schutzbedürftigkeit der Immissionsorte 

IO Bebauungsplan 
Flächennutzungs-

plan 
Einstufung 

IRW Ruhezeit / 
Tag / Nacht 

IO 1 
Deckblatt Nr. 2 zum 

BBP "Goben" 
allgemeines 
Wohngebiet 

allgemeines 
Wohngebiet 

50/55/40 

IO 2 
Deckblatt Nr. 2 zum 

BBP "Goben" 
allgemeines 
Wohngebiet 

allgemeines 
Wohngebiet 

50/55/40 

IO 3 Goben 
allgemeines 
Wohngebiet 

reines Wohngebiet 45/50/35 

IO 4 Gobener Feld 
allgemeines 
Wohngebiet 

allgemeines 
Wohngebiet 

50/55/40 

 
IRW: .................. zul. Immissionsrichtwert der 2. Verordnung zur Änderung der 18. BImSchV [dB(A)] 
IO 1: .................. Wohn- und Geschäftshaus "Gobener Straße 11", Fl.Nr. 673/25, Gem. Vilsbiburg 
IO 2: .................. Wohn- und Geschäftshaus "Gobener Straße 13", Fl.Nr. 1893/4, Gem. Vilsbiburg 
IO 3: .................. Geschosswohnungsbau "Gobener Straße 15", Fl.Nr. 673/28, Gem. Vilsbiburg 
IO 4: .................. Wohnhaus "Habichtstraße 2", Fl.Nr. 1893, Gem. Vilsbiburg 
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Abbildung 9: Wohn- und Geschäftshaus "Gobener Straße 11" (Immissionsort IO 1) 

 

 

Abbildung 10: Wohn- und Geschäftshaus "Gobener Straße 13" (Immissionsort IO 2)  
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Abbildung 11: Geschosswohnungsbau "Gobener Straße 15" (Immissionsort IO 3) 

 

 

Abbildung 12: Wohnhaus "Habichtstraße 2" (Immissionsort IO 4)  
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5 Emissionsprognose 

5.1 Schallquellenübersicht und Vorbemerkungen 

Nach den Vorgaben der 18. BImSchV sind bei der Prognose und Beurteilung von Sport-
lärmimmissionen alle bestehenden und geplanten Sportanlagen im Einwirkungsbereich 
schutzbedürftiger Nutzungen gemeinsam zu betrachten. Da eine gleichzeitige Nutzung 
der bestehenden und geplanten Sporthalle des Maximilian-von-Montgelas-Gymnasiums 
in der Praxis nicht vorkommen wird und ein eventuell gleichzeitig stattfindender Trainings-
betrieb in der bestehenden Sporthalle der Staatlichen Realschule Vilsbiburg unter den 
örtlichen Entfernungs- und Abschirmungsverhältnissen keine relevante Lärmbelastung an 
den für die Planung maßgeblichen Immissionsorten verursachen würde, wird anschlie-
ßend nur der Betrieb der geplanten Zweifachsporthalle untersucht. Dabei wird zwischen 
dem Sportbetrieb (d.h. Nutzung durch örtliche Sportvereine zu Trainingszwecken) als Vari-
ante 1 und dem Veranstaltungsbetrieb (d.h. Durchführung einer schulischen Veranstal-
tung wie z.B.Konzerte) als Variante 2 unterschieden. 
 
In der folgenden Emissionsprognose wird der Betrieb in der werktäglichen Abendruhezeit 
zwischen 20:00 und 22:00 Uhr sowie nachts in der ungünstigsten vollen Stunde zwischen 
22:00 und 6:00 Uhr betrachtet. Eine Bewertung der Geräuschsituation in den weiteren Be-
urteilungszeiträumen der 18. BImSchV ist nicht erforderlich, nachdem sich die Nutzung 
durch die örtlichen Sportvereine und die Durchführung von schulischen Veranstaltungen 
primär auf die zuerst genannten Zeiträume beschränken wird. Tagsüber außerhalb der 
Ruhezeiten findet in der Sporthalle hauptsächlich Schulsport statt, welcher nach § 5 Abs. 
3 der 18. BImSchV privilegiert und demnach nicht Gegenstand der vorliegenden Untersu-
chung ist. 
 
Aus der Nutzungscharakteristik in Kapitel 2 lassen sich für das Prognosemodell die folgen-
den relevanten Schallquellen ableiten, deren Positionen Abbildung 13 und Abbildung 14 
zu entnehmen sind: 
 

Relevante Schallquellen 

Kürzel Beschreibung Quelle hE 

P Parkplatz FQ 0,5 

ZL Zuluft Lüftungsgeräte (Wetterschutzgitter in der Westfassade) FQ 4,2 

FL Fortluft Lüftungsgeräte (Lamellenhaube über Dach) FQ 7,8 

ZH1, 2 Zuluft Heizungsraum (Wetterschutzgitter in der Ostfassade) FQ 5,5 

FH1, 2 Fortluft Heizungsraum (Ablufthaube über Dach) FQ 7,5 

AH Abgaskamin Kesselanlage FQ 9,3 

S Sporthalle � Schallabstrahlung der Außenbauteile (z.B. Dach) GQ -- 

 
hE: ..................... Emissionshöhe über Gelände [m] 
FQ: .................... Flächenschallquelle 
GQ: .................. Gebäudeschallquelle 
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Abbildung 13: Lageplan mit Darstellung der relevanten Schallquellen (V1 = Sportbetrieb) 

 

 

Abbildung 14: Lageplan mit Darstellung der relevanten Schallquellen (V2 = Veranstaltung) 
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5.2 Emissionsansätze 

5.2.1 Parkplatz 

Bei der Berechnung des Emissionspegels der Parkplatzgeräusche wird - wie in der Sport-
anlagenlärmschutzverordnung angegeben - gemäß den Richtlinien für den Lärmschutz 
an Straßen - "RLS-90" /10/ vorgegangen. 
 
Für die Prognose wird innerhalb der abendlichen Ruhezeit als Maximalabschätzung eine 
Bewegungshäufigkeit N = 0,5 je Stellplatz und Stunde in beiden Varianten veranschlagt. 
 
Nach den Ergebnissen vorab durchgeführter Lärmprognoseberechnungen würde eine 
Nutzung des Parkplatzes in der Nachtzeit zu erheblichen Überschreitungen der regulär 
geltenden Immissionsrichtwerte der 2. Verordnung zur Änderung der 18. BImSchV an den 
maßgeblichen Immissionsorten in der schutzbedürftigen Nachbarschaft führen. Pkw-Ab-
fahrten nach 22:00 Uhr sind aus lärmimmissionsschutzfachlicher Sicht somit ausschließlich 
dann zulässig, wenn sie im Zusammenhang mit schulischen Veranstaltungen erfolgen, die 
mit Blick auf ihre Anzahl als seltene Ereignisse nach § 5 Abs. 5 der 18. BImSchV zu betrach-
ten sind. Für derartige Ereignisse ist an maximal 18 Kalendertagen eines Jahres ein ange-
hobener Immissionsrichtwert von 55 dB(A) in der Nachtzeit zulässig (vgl. Kapitel 4.4). 
 
Aus den genannten Gründen wird der Parkplatz in der Variante 1 zur Nachtzeit nicht als 
Schallquelle berücksichtigt bzw. wird diesem keine Emission zugewiesen. In der Variante 
2 hingegen wird auf eine Bewegungshäufigkeit N = 1,0 je Stellplatz und Stunde abgestellt, 
was einer vollständigen Leerung des Parkplatzes entspricht. 
 

Flächenschallquelle "Parkplatz" gemäß RLS-90 

Kürzel Variante 1 (Sportbetrieb) Typ S n N L*m,E 

P 
Werktags Abend (20 � 22 Uhr) 

Pkw 1.295 
52 0,5 51,2 

Nachts zur ungünstigsten vollen Stunde -- -- -- 

Kürzel Variante 2 (Veranstaltung) Typ S n N L*m,E  

P 
Werktags Abend (20 � 22 Uhr) 

Pkw 1.295 
52 0,5 51,2 

Nachts zur ungünstigsten vollen Stunde 52 1,0 54,2 

 
Typ: ................... Parkplatztyp nach "RLS-90" 
S: ....................... Parkplatzfläche [m²] 
n: ....................... Anzahl der Stellplätze 
N: ...................... Bewegungen je Stellplatz und Beurteilungsstunde 
L*m,E: .................. Mittelungspegel in 25 m Abstand zum Mittelpunkt der Fläche [dB(A)] 
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5.2.2 Stationäre Anlagen 

Die verschiedenen stationären Anlagen gehen mit denjenigen Schallleistungspegeln in 
die Berechnungen ein, die in den Datenblättern der Hersteller wie folgt angegeben sind. 
Einzig für die Zuluftöffnungen des Heizungsraums in der Ostfassade liegen keine Angaben 
zur Emission vor. Hilfsweise wird von der gleichen Schallleistung je Gerät bzw. Öffnung aus-
gegangen, wie sie für die Zuluftöffnung des Lüftungsgeräts bzw. das entsprechende Wet-
terschutzgitter vom Hersteller garantiert wird. Es wird ein Volllastbetrieb aller Anlagen in 
den betrachteten Beurteilungszeiten angenommen: 
 

Schallleistungspegel der stationären Anlagen in beiden Varianten [dB(A)] 

Kürzel Schallquelle Lw 

ZL Zuluft Lüftungsgeräte (Wetterschutzgitter in der Westfassade) 42,0 

FL Fortluft Lüftungsgeräte (Lamellenhaube über Dach) 75,0 

ZH1, 2 Zuluft Heizungsraum (Wetterschutzgitter in der Ostfassade) je 42,0 

FH1, 2 Fortluft Heizungsraum (Ablufthaube über Dach) je 62,0 

AH Abgaskamin Kesselanlage 67,0 

 
 

 

Abbildung 15: Entwurfsplan HLS Grundriss Technikgeschoss mit Eintragung der stat. Anlagen 
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5.2.3 Sporthalle 

 Vorgehensweise 

Die von den beurteilungsrelevanten Außenhautelementen der Sporthalle abgestrahlten 
Geräuschemissionen werden nach der Nr. 2.2 des Anhangs der 18. BImSchV berechnet. 
Das heißt, die zugehörigen Fassaden-/Dachbereiche werden durch Gebäudeschallquel-
len simuliert, deren Schallleistung von den im Inneren herrschenden Schalldruckpegeln 
sowie von den Bau-Schalldämm-Maßen der verwendeten Baustoffe abhängig ist. 
 

 

Abbildung 16: 3D-Darstellung der geplanten Zweifachsporthalle, Blick nach Nordosten 

 

 

Abbildung 17: 3D-Darstellung der geplanten Zweifachsporthalle, Blick nach Nordwesten 

 
 

 Innenpegel 

Die Nutzung der Halle durch örtliche Sportvereine zu Trainingszwecken ist mit keinen rele-
vanten Geräuschentwicklungen im Inneren verbunden, sodass die Schallabstrahlung der 
Außenbauteile in der Variante 1 vernachlässigt werden kann. 
 
Für den Veranstaltungsbetrieb in der Variante 2 wird ein Innenpegel LAFTeq = 95 dB(A) ver-
anschlagt, wie er erfahrungsgemäß bei Veranstaltungen mit elektroakustisch verstärkter 
Musikbeschallung (z.B. Konzerte) auftreten kann. 
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 Schalldämmungen 

Unter Verweis auf die nach /51/ vorgesehene Bauweise der Sporthalle werden für die Au-
ßenbauteile die folgenden bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w abgeschätzt bzw. als 
Mindestanforderungen eingesetzt: 
 
Außenwände: ................................................................................................................ R'w ≥ 50 dB 
Dachkonstruktion: .......................................................................................................... R'w ≥ 35 dB 
Verglasungen: ................................................................................................................ R'w ≥ 34 dB 
Tore: ................................................................................................................................. R'w ≥ 15 dB 
 
Das Tor in der Westfassade der Sporthalle wird in der Variante 2 als durchgehend ge-
schlossen betrachtet, wie es gemäß dem Stand der Technik zur Lärmminderung bei der 
Durchführung von Veranstaltungen einzufordern ist. 
 
 

 Emissionspegel 

Unter den beschriebenen Voraussetzungen errechnen sich nach Nr. 2.2 des Anhangs zur 
18. BImSchV die folgenden zeitbewerteten Flächenschallleistungspegel Lw,t'' für die beur-
teilungsrelevanten Außenhautelemente: 
 

Flächenbezogene Schallleistungspegel der Außenbauteile in der Variante 2 [dB(A)/m²] 

Kürzel Beschreibung Lw,t'' 

S 

Außenwände 41,0 

Dachkonstruktion 56,0 

Verglasungen 57,0 

Tor 76,0 

 
 
 

  



 

Projekt: VIB-4674-02 / 4674-02_E01.docx vom 19.02.2020 Seite 23 von 37 

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik 

6 Immissionsprognose 

6.1 Vorgehensweise 

Die Schallausbreitungsberechnungen werden mit dem Programm "IMMI" der Firma "Wöl-
fel Messsysteme Software GmbH" (Version 2019-1 [462] vom 12.12.2019) abweichend von 
den Vorgaben der 18. BImSchV nicht nach den VDI-Richtlinien 2714 /5/ und 2720 /12/, 
sondern nach dem moderneren, A-bewerteten Prognoseverfahren der DIN ISO 9613-2 
/22/ durchgeführt, das die o.g. VDI-Richtlinien bereits vollständig ersetzt hat. Dabei sind 
die witterungsgebundenen Parameter auf eine Temperatur von 15 Grad Celsius, eine 
Luftfeuchtigkeit von 50 % und auf eine leichte Mitwindwetterlage (Windgeschwindigkeit 
1 bis 5 m/s von der Quelle zum Empfänger) abgestimmt. Der Geländeverlauf im Untersu-
chungsgebiet wird mithilfe der vorliegenden Geländedaten /60/ bzw. der Angaben zum 
Höhenverlauf auf den Planungsgrundstücken nach /51/ vollständig digital nachgebildet 
und dient der richtlinienkonformen Berechnung der auf den Schallausbreitungswegen 
auftretenden Pegelminderungseffekte. 
 
 
 

6.2 Abschirmung und Reflexion 

Neben den Beugungskanten, die aus dem digitalen Geländemodell resultieren, fungie-
ren � soweit berechnungsrelevant � alle im Untersuchungsbereich bereits vorhandenen 
Gebäude sowie insbesondere die gemäß /51/ geplante Zweifachsporthalle als pegel-
mindernde Einzelschallschirme. Ortslage sowie Höhenentwicklung der Bestandsgebäude 
stammen aus einem digitalen Gebäudemodell des Bayerischen Landesamtes für Digitali-
sierung, Breitband und Vermessung /60/. An Baukörpern auftretende Immissionspegeler-
höhungen durch Reflexionen erster Ordnung werden über eine vorsichtige Schätzung 
der Absorptionsverluste von 1 dB(A) berücksichtigt, wie sie an glatten unstrukturierten Flä-
chen zu erwarten sind. 
 
 
 

6.3 Berechnungsergebnisse 

Unter den genannten Voraussetzungen lassen sich an den maßgeblichen Immissionsor-
ten (vgl. Kapitel 4.4) die folgenden Beurteilungspegel prognostizieren: 
 

Prognostizierte Beurteilungspegel Lr [dB(A)] 

Variante 1 (Sportbetrieb) IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 

Werktags Abendruhezeit (20:00 � 22:00 Uhr) 48,3 48,9 46,4 47,6 

Nachts in der ungünstigsten vollen Stunde 29,6 30,5 28,4 29,2 

Variante 2 (Veranstaltung) IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 

Werktags Abendruhezeit (20:00 � 22:00 Uhr) 48,7 50,0 48,1 48,2 

Nachts in der ungünstigsten vollen Stunde 51,5 52,5 50,3 50,9 

 
IO 1 (WA): ..... Wohn- und Geschäftshaus "Gobener Str. 11", Fl.Nr. 673/25, Gem. Vilsbiburg, hI = 5,0 m 
IO 2 (WA): ..... Wohn- und Geschäftshaus "Gobener Str. 13", Fl.Nr. 1893/4, Gem. Vilsbiburg, hI = 5,0 m 
IO 3 (WR): ..... Geschosswohnungsbau "Gobener Str. 15", Fl.Nr. 673/28, Gem. Vilsbiburg, hI = 10,8 m 
IO 4 (WA): ..... Wohnhaus "Habichtstraße 2", Fl.Nr. 1893, Gem. Vilsbiburg, hI = 4,7 m 
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Die Teilbeiträge der verschiedenen Schallquellen zu den Beurteilungspegeln sind in Ka-
pitel 10.1 aufgelistet. Einen flächendeckenden Überblick über die im Umfeld des Vorha-
bens prognostizierten Beurteilungspegel liefern die Lärmbelastungskarten auf Plan 1 bis 
Plan 4 in Kapitel 10.2. 
 
 
 

7 Schalltechnische Beurteilung 

Ziel der vorliegenden Begutachtung war es, die durch den Gesamtbetrieb aller beste-
henden und geplanten Sportanlagen des Maximilian-von-Montgelas-Gymnasiums und 
der Staatlichen Realschule an der Gobener Straße in Vilsbiburg an den maßgeblichen 
Immissionsorten in der schutzbedürftigen Nachbarschaft verursachte anlagenbezogene 
Lärmbelastung prognostisch zu ermitteln. Nachdem die bestehenden Außensportanla-
gen (z.B. Fußballfelder) ausnahmslos der Ausübung von � lärmimmissionsschutzfachlich 
privilegiertem - Schulsport dienen und eine gleichzeitige Nutzung der bestehenden und 
geplanten Sporthalle des Maximilian-von-Montgelas-Gymnasiums in der Praxis nicht vor-
kommen wird respektive ein eventuell gleichzeitig stattfindender Trainingsbetrieb in der 
bestehenden Sporthalle der Staatlichen Realschule unter den örtlichen Entfernungs- und 
Abschirmungsverhältnissen keine relevante Lärmbelastung an den für die Planung maß-
geblichen Immissionsorten hervorrufen würde, wurde allein der Betrieb der geplanten 
Zweifachsporthalle untersucht. Dabei wurde zwischen dem Sportbetrieb (d.h. Nutzung 
durch örtliche Sportvereine zu Trainingszwecken) als Variante 1 und dem Veranstaltungs-
betrieb (d.h. Durchführung einer schulischen Veranstaltung, z.B. Konzert) als Variante 2 
unterschieden. 
 
Demnach wird der Sportbetrieb in der schutzbedürftigen Nachbarschaft Beurteilungspe-
gel hervorrufen, die die jeweils zulässigen Immissionsrichtwerte der Zweiten Verordnung 
zur Änderung der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) an allen maßgebli-
chen Immissionsorten sowohl werktags in der Abendruhezeit (20:00 bis 22:00) Uhr als auch 
nachts in der ungünstigsten vollen Stunde gesichert einhalten bzw. deutlich um mindes-
tens 4 dB(A) tags und um mindestens 7 dB(A) nachts unterschreiten. Zwingende Voraus-
setzung für eine lärmimmissionsschutzfachlich konfliktfreie Nutzung der geplanten Zwei-
fachsporthalle durch örtliche Sportvereine zu Trainingszwecken ist jedoch, dass nach 
22:00 Uhr keine Pkw-Abfahrten vom Parkplatz an der Gobener Straße stattfinden. Dem-
nach darf die Turnhalle nur solchen Vereinen zur Verfügung gestellt werden, die sich ver-
pflichten, das Training spätestens um 21:30 Uhr zu beenden. Alternativ müssten die Verei-
ne gewährleisten, dass die Mitglieder andere Parkmöglichkeiten zum Abstellen ihrer Pkw 
nutzen. 
 
Gleichfalls problemlos stellt sich die anlagenbedingte Geräuschsituation für den Fall dar, 
dass in der Sporthalle eine schulische Veranstaltung wie z.B. ein Konzert mit 500 Gästen 
stattfindet, bei dem elektroakustisch verstärkte Musikbeschallung zum Einsatz kommt. So 
wird der zulässige Immissionsrichtwert werktags in der Abendruhezeit (20:00 bis 22:00 Uhr) 
am ungünstigsten Immissionsort IO 3 mit dem Schutzanspruch eines reinen Wohngebiets 
um mindestens 2 dB(A) unterschritten. An den weiteren maßgeblichen Immissionsorten 
werden noch deutlichere Richtwertunterschreitungen prognostiziert. Selbst dann, wenn 
ein derartiges Konzert bis 23:00 Uhr dauern und in der gleichen Nachtstunde eine vollstän-
dige Leerung aller 52 Pkw-Stellplätze des Parkplatzes an der Gobener Straße erfolgen soll-
te, wird der angehobene Immissionsrichtwert IRWselten,Nacht = 55 dB(A), welchen die 
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18. BImSchV für seltene Ereignisse an bis zu 18 Kalendertagen eines Jahres nach § 5 Abs. 
5 der 18. BImSchV vorsieht, an allen Immissionsorten gesichert eingehalten. 
 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der durchgeführten Variantenberechnun-
gen für die maßgeblichen Immissionsorte der Planung im Überblick: 
 

Beurteilungsübersicht für die Variante 1 (Sportbetrieb) 

Werktags Abendruhezeit (20:00 – 22:00 Uhr) IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 

Prognostizierter Beurteilungspegel 48 49 46 48 

Zulässiger Immissionsrichtwert 55 55 50 55 

Einhaltung / Überschreitung -7 -6 -4 -7 

Nachtzeit in der ungünstigsten vollen Stunde IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 

Prognostizierter Beurteilungspegel 30 31 28 29 

Zulässiger Immissionsrichtwert 40 40 35 40 

Einhaltung / Überschreitung -10 -9 -7 -11 

 

Beurteilungsübersicht für die Variante 2 (Veranstaltung) 

Werktags Abendruhezeit (20:00 – 22:00 Uhr) IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 

Prognostizierter Beurteilungspegel 49 50 48 48 

Zulässiger Immissionsrichtwert 55 55 50 55 

Einhaltung / Überschreitung -6 -5 -2 -7 

Nachtzeit in der ungünstigsten vollen Stunde IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 

Prognostizierter Beurteilungspegel 52 53 50 51 

Zulässiger Immissionsrichtwert 55 55 55 55 

Einhaltung / Überschreitung -3 -2 -5 -4 

 
IO 1 (WA): ..... Wohn- und Geschäftshaus "Gobener Str. 11", Fl.Nr. 673/25, Gem. Vilsbiburg, hI = 5,0 m 
IO 2 (WA): ..... Wohn- und Geschäftshaus "Gobener Str. 13", Fl.Nr. 1893/4, Gem. Vilsbiburg, hI = 5,0 m 
IO 3 (WR): ..... Geschosswohnungsbau "Gobener Str. 15", Fl.Nr. 673/28, Gem. Vilsbiburg, hI = 10,8 m 
IO 4 (WA): ..... Wohnhaus "Habichtstraße 2", Fl.Nr. 1893, Gem. Vilsbiburg, hI = 4,7 m 

 
Zur Prüfung der Einhaltung des Spitzenpegelkriteriums der 18. BImSchV wurden einzelne 
kurzzeitige Geräuschspitzen, wie sie durch das Zuschlagen der Kofferraumklappe eines 
Pkw hervorgerufen werden können, mit idealisierten Punktschallquellen an den ungüns-
tigsten Pkw-Stellplätzen des Parkplatzes an der Gobener Straße nachgebildet und mit 
dem zugehörigen Schallleistungspegel aus der einschlägigen Fachliteratur beaufschlagt 
(Lw,max = 99,5 dB(A) gemäß /32/). Unter diesen Voraussetzungen errechnen sich Spitzen-
pegel, die den jeweils zulässigen Immissionsrichtwert während der Tagzeit innerhalb der 
Ruhezeiten bei weitem um mindestens 15 dB(A) unterschreiten. In der Nachtzeit hinge-
gen können die Spitzenpegel in der Größenordnung des zulässigen Werts liegen, der ge-
mäß § 5 Abs. 5 der 18. BImSchV für seltene Ereignisse und demnach für Pkw-Abfahrten 
nach 22:00 Uhr im Zusammenhang mit schulischen Veranstaltungen gilt. 
 
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass der Betrieb der geplanten Zweifach-
sporthalle an der Gobener Straße in Vilsbiburg - unter Voraussetzung der Richtigkeit der 
in Kapitel 2 erläuterten Betriebscharakteristik und bei Beachtung der in Kapitel 8 genann-
ten Schallschutzauflagen � geeignet ist, die in Kapitel 4 beschriebenen lärmimmissions-
schutzfachlichen Anforderungen zu erfüllen und dem Anspruch der Nachbarschaft auf 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche gerecht zu werden. 
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8 Auflagenvorschläge für die Genehmigung 

Um das Vorhaben ohne Konflikte mit der Schutzbedürftigkeit der Nachbarschaft vor un-
zulässigen Lärmimmissionen realisieren zu können, empfehlen wir, sinngemäß die nach-
stehenden Schallschutzauflagen in die Genehmigung aufzunehmen: 
 
1. Die Beurteilung von Lärmbelästigungen, die mit dem Betrieb der Zweifachsporthalle 

in unmittelbarem Zusammenhang stehen, ist nach der 18. BImSchV (Sportanlagen-
lärmschutzverordnung) vom 18.07.1991 in Verbindung mit der 2. Verordnung zur Än-
derung der 18. BImSchV vom 08.09.2017 durchzuführen. Insbesondere dürfen die 
durch den Gesamtbetrieb aller Anlagen(teile) verursachten Beurteilungspegel an 
den maßgeblichen Immissionsorten in der schutzbedürftigen Nachbarschaft die fol-
genden Immissionsrichtwerte nicht überschreiten: 

Zulässige Immissionsrichtwerte [dB(A)] 

Beurteilungszeitraum IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 

Tagsüber außerhalb der Ruhezeiten 55 55 50 55 

Tagsüber innerhalb der Ruhezeiten 50/55* 50/55* 45/50* 50/55* 

Nachts zur ungünstigsten vollen Stunde 40 40 35 40 

 
IO 1 (WA): ....... Wohn- und Geschäftshaus "Gobener Str. 11", Fl.Nr. 673/25, Gem. Vilsbiburg 
IO 2 (WA): ....... Wohn- und Geschäftshaus "Gobener Str. 13", Fl.Nr. 1893/4, Gem. Vilsbiburg 
IO 3 (WR): ....... Wohnhaus "Gobener Straße 15", Fl.Nr. 673/28, Gemarkung Vilsbiburg 
IO 4 (WA): ....... Wohnhaus "Habichtstraße 2", Fl.Nr. 1893, Gemarkung Vilsbiburg 
 
*: ....................... Der höhere Immissionsrichtwert gilt für die abendliche Ruhezeit an Werktagen 

von 20:00 bis 22:00 Uhr sowie für die Mittagsruhezeit an Sonn- und Feiertagen 
von 13:00 bis 15:00 Uhr. 

Die Immissionsrichtwerte gelten auch dann als verletzt, wenn einzelne kurzzeitige Pe-
gelmaxima die o.g. Immissionsrichtwerte während der Tagzeit um mehr als 30 dB(A) 
oder nachts um mehr als 20 dB(A) übertreffen. 

 

Zur Konkretisierung dieser Forderung dienen die folgenden Schallschutzauflagen: 

2. Es ist durch geeignete organisatorische Maßnahmen (z.B. Beschilderung, Beschran-
kung) sicherzustellen, dass auf dem Parkplatz nachts zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr 
keine Pkw-Fahrbewegungen stattfinden. Ausnahme vgl. Auflage Nr. 6. 

3. Die bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w der Außenbauteile der Sporthalle dürfen 
im betriebsfertig eingebauten Zustand die folgenden Werte nicht unterschreiten: 

Außenwände: .......................................................................................................... R'w ≥ 50 dB 
Dachkonstruktion: .................................................................................................... R'w ≥ 35 dB 
Verglasungen: .......................................................................................................... R'w ≥ 34 dB 
Tore: ........................................................................................................................... R'w ≥ 15 dB 

4. Die nach dem 5 sek-Taktmaximalpegel-Verfahren zu messenden mittleren Innenpe-
gel in der Sporthalle dürfen in einem Meter Abstand vor den Außenhautelementen 
einen Wert LAFTeq = 95 dB(A) nicht überschreiten. 
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5. Die Schallleistungspegel Lw der stationären Anlagen dürfen - unter Berücksichtigung 
eines eventuell notwendigen Zuschlags für Impuls- oder Tonhaltigkeit - bei Volllastbe-
trieb die folgenden Werte nicht überschreiten: 

Zu- und Abluftgerät Frischluftansaugung: ............................................................ Lw ≤ 42 dB 
Zu- und Abluftgerät Fortlufthaube: ........................................................................ Lw ≤ 75 dB 
Heizungsraum Frischluftansaugung: .................................................................. je Lw ≤ 42 dB 
Heizungsraum Fortlufthaube: .............................................................................. je Lw ≤ 62 dB 
Heizungsraum Abgaskamin: ................................................................................... Lw ≤ 67 dB 

6. Bei schulischen Veranstaltungen, die nach 22:00 Uhr enden (z.B. Konzerte, Theater-
aufführungen) ist an höchstens 18 Kalendertagen eines Jahres nachts ein erhöhter 
Immissionsrichtwert von 55 dB(A) nach § 5 Abs. 5 der 18. BImSchV entsprechend 
einem seltenen Ereignis nach Nr. 1.5 des Anhangs zur 18. BImSchV zulässig. Dabei ist 
auch die Nutzung des Parkplatzes nach 22:00 Uhr gestattet. 

7. Bei schulischen Veranstaltungen ist zum Schutz der Nachtruhe der Anwohner dafür 
zu sorgen, dass sich die Gäste im Freien nach 22:00 Uhr ruhig verhalten. Dies beinhal-
tet auch die mit der An- und Abfahrt verbundenen Verkehrsgeräusche (z.B. Motor-
leerläufe, Kavalierstarts, Hupen, Musik). 

8. Im Falle berechtigter Beschwerden der Nachbarschaft über unzumutbaren Lärm 
behält sich die Behörde die Anordnung jeglicher nachträglicher Maßnahmen vor, 
die geeignet sind, für eine gesicherte Richtwerteinhaltung zu sorgen. 

9. Eventuellen Abweichungen von diesen Bestimmungen kann ausschließlich dann zu-
gestimmt werden, wenn der Genehmigungsbehörde diesbezüglich ein qualifizierter 
Nachweis der schalltechnischen Unbedenklichkeit vorgelegt wird. 
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9 Zitierte Unterlagen 

9.1 Literatur zum Lärmimmissionsschutz 

5. VDI-Richtlinie 2714, Schallausbreitung im Freien, Januar 1988 

8. DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, November 
1989 

10. Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90 

12. VDI-Richtlinie 2720 Blatt 1 Entwurf, Schallschutz durch Abschirmung im Freien, 
Februar 1991 

14. Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18.07.1991 

22. DIN ISO 9613-2 Entwurf, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: 
Allgemeines Berechnungsverfahren, September 1997 

32. Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage 2007, Bayerisches Landesamt für Umwelt 

43. Zweite Verordnung zur Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung 
(18. BImSchV), 08.09.2017 

44. Baunutzungsverordnung, letzte Änderung vom 13.05.2017 

 
 
 

9.2 Projektspezifische Unterlagen 

47. Bebauungsplan "Goben" der Stadt Vilsbiburg, 26.06.1964 

48. Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan "Goben" der Stadt Vilsbiburg, 09.05.1968 

49. Bebauungsplan "Gobener Feld" der Stadt Vilsbiburg, 10.11.2000 

50. Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Vilsbiburg, 
https://www.vilsbiburg.de/Flaechennutzungsplan-1999.n527.html 

51. "Neubau einer 2-fach-Sporthalle in Vilsbiburg", Genehmigungsplanung (Lageplan, 
Grundrisse, Schnitte, Ansichten) vom 17.12.2018, Dömges Architekten AG, Regens-
burg 

52. "Neubau einer 2-fach-Sporthalle in Vilsbiburg", Genehmigungsplanung (Freiflächen-
gestaltungsplan) vom 17.12.2018, lab landschaftsarchitektur brenner Partnerschaft 
mbB, Landshut 

53. "Neubau einer 2-fach-Sporthalle in Vilsbiburg", Entwurfsplan HLS Grundriss Technikge-
schoss vom 17.12.2018, Ingenieurbüro Rudolf Goderbauer, Landshut 

54. Erläuterungsbericht zum Förderantrag der Gewerke Heizung � Lüftung � Sanitär für 
das Bauvorhaben "Neubau einer Doppelturnhalle in Vilsbiburg", Ingenieurbüro Ru-
dolf Goderbauer, Landshut 

55. Stellplatzermittlung vom 17.12.2018, Dömges Architekten AG 

56. Betriebsbeschreibung zum Bauantrag zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-
rung gewerblicher Anlagen, Az.: 419-177-2019-BAUG 
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57. Angaben zur Emission des Abgaskamins der Heizung, Datenblatt für den Typ 
WTC170 der Firma Weishaupt 

58. Angaben zur Emission der Fortlufthaube des Heizraums, Datenblatt für den Typ WWP 
L 28 I-2 der Firma Weishaupt 

59. Angaben zur Emission der Fortlufthaube des Lüftungsgeräts, Datenblatt vom 
02.12.2019, ausgelegt für ein Gerät mit 12 Lamellen und eine Luftmenge von 
14.135 m³/h, Ingenieurbüro Rudolf Goderbauer, Landshut 

60. Digitales Gelände- und Gebäudemodell für den Untersuchungsbereich, Stand: 
09.12.2019, Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, 
München 

61. Ergänzende Angaben zur Nutzungscharakteristik der Zweifachsporthalle, E-Mails 
vom 25.07.2018/09.12./11.12./12.12.2019, Landratsamt Landshut, Maximilian-von-
Montgelas-Gymnasium, Realschule Vilsbiburg 

62. Ortstermin in Vilsbiburg am 02.01.2020, Teilnehmer: Fr. Aigner (Hoock & Partner) 

63. Angaben zur Emission des Wetterschutzgitters an der Zuluftöffnung für das Lüftungs-
gerät, Datenblatt vom 10.01.2020 für den Typ WG-AL-1/1600x1485/ER/P1-RAL9010, 
Ingenieurbüro Rudolf Goderbauer, Landshut 

64. Angaben zu der im Deckblatt Nr. 2 zum BBP "Goben" festgesetzten Art der bauli-
chen Nutzung, E-Mail vom 04.02.2020, Stadt Vilsbiburg, AB 32 Bauverwaltung 
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10 Anhang 
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10.1 Teilbeurteilungspegel 

 Variante 1 (Sportbetrieb) 

IO1                                              1 Sportbetrieb                                Einstellung: Letzte direkte Eingabe  
 x = 4526815,25 m  y = 5368874,09 m  z = 454,00 m  

 Werktag, RZ (20-22h)  Werktag, Nacht (22-6h)  

  L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

  /dB /dB /dB /dB 

Parkplatz P  48,229 48,229  

Fortluft Lüftung FL  27,892 48,269 27,892 27,892 

Abgaskamin Heizung A  23,179 48,283 23,179 29,156 

Fortluft Heizung FH2  16,517 48,286 16,517 29,386 

Fortluft Heizung FH1  15,843 48,288 15,843 29,574 

Zuluft Heizung ZH2  4,103 48,288 4,103 29,586 

Zuluft Heizung ZH1  3,712 48,288 3,712 29,598 

… … … … …

Summe  48,288  29,599 

 
IO2                                              1 Sportbetrieb                                Einstellung: Letzte direkte Eingabe  
 x = 4526787,78 m  y = 5368897,62 m  z = 454,20 m  

 Werktag, RZ (20-22h)  Werktag, Nacht (22-6h)  

  L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

  /dB /dB /dB /dB 

Parkplatz P  48,839 48,839  

Fortluft Lüftung FL  29,486 48,889 29,486 29,486 

Abgaskamin Heizung A  22,302 48,899 22,302 30,246 

Fortluft Heizung FH2  15,301 48,901 15,301 30,383 

Fortluft Heizung FH1  15,032 48,902 15,032 30,508 

Zuluft Lüftung ZL  4,858 48,903 4,858 30,520 

… … … … …

Summe  48,903  30,520 

 
IO3                                              1 Sportbetrieb                                Einstellung: Letzte direkte Eingabe  
 x = 4526766,04 m  y = 5368906,67 m  z = 460,50 m  

 Werktag, RZ (20-22h)  Werktag, Nacht (22-6h)  

  L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

  /dB /dB /dB /dB 

Parkplatz P  46,331 46,331  

Fortluft Lüftung FL  27,426 46,387 27,426 27,426 

Abgaskamin Heizung A  19,930 46,396 19,930 28,137 

Fortluft Heizung FH1  12,978 46,398 12,978 28,268 

Fortluft Heizung FH2  12,833 46,400 12,833 28,390 

Zuluft Lüftung ZL  2,431 46,401 2,431 28,401 

… … … … …

Summe  46,401  28,402 
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IO4                                              1 Sportbetrieb                                Einstellung: Letzte direkte Eingabe  
 x = 4526769,25 m  y = 5368937,41 m  z = 454,40 m  

 Werktag, RZ (20-22h)  Werktag, Nacht (22-6h)  

  L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

  /dB /dB /dB /dB 

Parkplatz P  47,500 47,500  

Fortluft Lüftung FL  28,330 47,553 28,330 28,330 

Abgaskamin Heizung A  19,750 47,560 19,750 28,894 

Fortluft Heizung FH1  13,497 47,561 13,497 29,018 

Fortluft Heizung FH2  13,298 47,563 13,298 29,133 

Zuluft Lüftung ZL  4,060 47,563 4,060 29,146 

… … … … …

Summe  47,563  29,147 

 
 

 Variante 2 (Veranstaltungsbetrieb) 

IO1                                              2 Veranstaltung                               Einstellung: Letzte direkte Eingabe  
 x = 4526815,25 m  y = 5368874,09 m  z = 454,00 m  

 Werktag, RZ (20-22h)  Werktag, Nacht (22-6h)  

  L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

  /dB /dB /dB /dB 

Parkplatz P  48,229 48,229 51,240 51,240 

Sporthalle S-D  36,333 48,501 36,333 51,378 

Sporthalle S-Tor Wes  31,668 48,590 31,668 51,424 

Fortluft Lüftung FL  27,892 48,627 27,892 51,443 

Abgaskamin Heizung A  23,179 48,640 23,179 51,450 

Sporthalle S-W Osten  17,959 48,643 17,959 51,452 

Fortluft Heizung FH2  16,517 48,646 16,517 51,453 

Sporthalle S-W Norde  15,927 48,648 15,927 51,454 

Fortluft Heizung FH1  15,843 48,651 15,843 51,455 

Sporthalle S-W Weste  8,855 48,651 8,855 51,456 

… … … … …

Summe  48,651  51,456 

 
IO2                                              2 Veranstaltung                               Einstellung: Letzte direkte Eingabe  
 x = 4526787,78 m  y = 5368897,62 m  z = 454,20 m  

 Werktag, RZ (20-22h)  Werktag, Nacht (22-6h)  

  L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

  /dB /dB /dB /dB 

Parkplatz P  48,839 48,839 51,849 51,849 

Sporthalle S-Tor Wes  42,356 49,720 42,356 52,312 

Sporthalle S-D  37,301 49,962 37,301 52,447 

Fortluft Lüftung FL  29,486 50,000 29,486 52,469 

Abgaskamin Heizung A  22,302 50,008 22,302 52,473 

Sporthalle S-W Weste  22,138 50,015 22,138 52,477 

Sporthalle S-W Norde  17,351 50,017 17,351 52,478 

Fortluft Heizung FH2  15,301 50,019 15,301 52,479 

Fortluft Heizung FH1  15,032 50,020 15,032 52,480 

Sporthalle S-W Osten  9,233 50,020 9,233 52,480 

… … … … …

Summe  50,020  52,480 
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IO3                                              2 Veranstaltung                               Einstellung: Letzte direkte Eingabe  
 x = 4526766,04 m  y = 5368906,67 m  z = 460,50 m  

 Werktag, RZ (20-22h)  Werktag, Nacht (22-6h)  

  L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

  /dB /dB /dB /dB 

Parkplatz P  46,331 46,331 49,341 49,341 

Sporthalle S-Tor Wes  41,800 47,642 41,800 50,046 

Sporthalle S-D  37,158 48,014 37,158 50,264 

Fortluft Lüftung FL  27,426 48,052 27,426 50,286 

Sporthalle S-W Weste  21,390 48,061 21,390 50,292 

Abgaskamin Heizung A  19,930 48,068 19,930 50,296 

Sporthalle S-W Norde  19,397 48,074 19,397 50,300 

Fortluft Heizung FH1  12,978 48,075 12,978 50,300 

Fortluft Heizung FH2  12,833 48,076 12,833 50,301 

Sporthalle S-W Osten  9,250 48,077 9,250 50,301 

… … ... … …

Summe  48,077  50,302 

 
IO4                                              2 Veranstaltung                               Einstellung: Letzte direkte Eingabe  
 x = 4526769,25 m  y = 5368937,41 m  z = 454,40 m  

 Werktag, RZ (20-22h)  Werktag, Nacht (22-6h)  

  L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

  /dB /dB /dB /dB 

Parkplatz P  47,500 47,500 50,511 50,511 

Sporthalle S-Tor Wes  37,743 47,937 37,743 50,734 

Sporthalle S-D  34,033 48,110 34,033 50,826 

Fortluft Lüftung FL  28,330 48,156 28,330 50,851 

Abgaskamin Heizung A  19,750 48,162 19,750 50,854 

Sporthalle S-W Weste  17,375 48,165 17,375 50,856 

Sporthalle S-W Norde  13,745 48,167 13,745 50,857 

Fortluft Heizung FH1  13,497 48,169 13,497 50,858 

Fortluft Heizung FH2  13,298 48,170 13,298 50,858 

Sporthalle S-W Osten  6,745 48,170 6,745 50,858 

… … … … …

Summe  48,170  50,859 

 
 
 

10.2 Planunterlagen 
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Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik 

Plan 1 Prognostizierte Beurteilungspegel, werktags Abendruhezeit (20 – 22 Uhr) 
in 5,0 m Höhe über GOK, Variante 1 (Sportbetrieb) 
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Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik 

Plan 2 Prognostizierte Beurteilungspegel, nachts zur ungünstigsten vollen 
Stunde in 5,0 m Höhe über GOK, Variante 1 (Sportbetrieb) 
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Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik 

Plan 3 Prognostizierte Beurteilungspegel, werktags Abendruhezeit (20 – 22 Uhr) 
in 5,0 m Höhe über GOK, Variante 2 (Veranstaltungsbetrieb) 
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Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik 

Plan 4 Prognostizierte Beurteilungspegel, nachts zur ungünstigsten vollen 
Stunde in 5,0 m Höhe über GOK, Variante 2 (Veranstaltungsbetrieb) 
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222/35

284/53

Abbuchung "Ausbau LA 59"
395 m²

Abbuchung "Ausbau LA 17"
2.610 m²

Abbuchung "Vib-SO Lagerplatz 
für Bankettschälgut"
1.634 m²

Abbuchung "BBP Vilsbiburg 
Goben D07"
1.525 m²

Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet.

¯ 0 10 20 30 405
Meter

1:1.000

ÖKOKONTOFLÄCHENPLAN

Fl.-Nr. 284/53, Gemarkung Obergangkofen

BEREITSTELLUNG ÖKOLOGISCHER AUSGLEICHSFLÄCHEN 

ZEICHENERKLÄRUNG

Sonstiges

bereits abgebuchte Fläche [4.639m2]

284/53 Flurgrenze mit Flurnummer)

)

4
4
4

4 4 4 4 4 4 4

4
4
4

444444

Abbuchung der ökologische Ausgleichsfläche [1.525 m2]
 - "Vilsbiburg Goben Deckblatt 7"

Ökokontofläche des Landkreises Landshut [7.614 m²]
 - Anlage einer Streuobstwiese mit extensivem Grünland, hergestellt 2015

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung

Allgemeine Hinweise: 
Die Darstellung der Maßnahmen ist schematisch. 
Nähere Details sind der Begründung zum Bebauungsplan 
mit Grünordnungsplan zu entnehmen.










































































